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GLOSSAR 

 

Polizze Eine Polizze ist eine private Urkunde, die das Zustandekommen 
und den Inhalt des Versicherungsvertrags zwischen dem 
Versicherungsnehmer und dem Versicherer beweist. 

Versicherungsvertrag Der Versicherungsvertrag kommt durch übereinstimmende 
rechtsgeschäftliche Willenserklärungen des Versicherers und des 
Versicherungsnehmers zustande. 

Versicherer Der Vertragspartner des Versicherungsnehmers, der sich zur 
Deckung des Risikos verpflichtet. Im vorliegenden Fall ist das: 
 
DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group 
Schottenring 15 
1010 Wien 
Österreich 

Versicherungsnehmer Ein Versicherungsvertrag wird zwischen dem Versicherer und dem 
Versicherungsnehmer geschlossen. Der Versicherungsnehmer 
muss nicht zwingend die versicherte Person sein 

Versicherte Person Die Person, dessen zivilrechtliche Haftung Gegenstand des 
Versicherungsvertrages bildet. 

Prämie Der Betrag, den der Versicherungsnehmer einem Versicherer als 
Gegenleistung für die Risikoabdeckung einmalig oder in Raten 
bezahlt. 

Versicherungsperiode Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines Jahres, wenn der 
Versicherungsvertrag nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist. Dies 
gilt auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß in 
Teilbeträgen entrichtet wird. 

Versicherungsbeginn Der Versicherungsbeginn bezeichnet den Zeitpunkt, ab dem der 
Versicherer den Versicherungsschutz übernimmt. 

Vertragsdauer Die Vertragsdauer beschreibt den zeitlichen Rahmen der 
Versicherung. 

Versicherungsschutz Versicherungsschutz beschreibt die im Versicherungsvertrag 
dargelegte Leistung, die das Versicherungsunternehmen im 
Versicherungsfall zu erbringen hat. 

Risiko Das Risiko bezeichnet die Möglichkeit des Eintritts eines Schaden 
verursachenden Ereignisses (Schadenfall) bzw. eines Ereignisses 
aus welchem Schadenersatzverpflichtungen erwachsen oder 
erwachsen könnten. 

Versicherungsfall Versicherungsfall ist der Eintritt des Ereignisses, das grundsätzlich 
eine Leistungspflicht des Versicherers bzw. einen 
Leistungsanspruch des Versicherten entstehen lässt. 

Versicherungssumme Die Versicherungssumme ist die Geldsumme, die als 
Versicherungsleistung im Versicherungsfall vom Versicherer nach 
dem Vertrag zu leisten ist. 

Obliegenheiten Gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Nebenpflichten des 
Versicherten/Versicherungsnehmers bzw. Auflagen, deren 
Verletzung einen Rechtsverlust (zB Leistungskürzung, 
Prämienerhöhung) zur Folge hat. 

Schadenmeldepflicht Die Schadenmeldepflicht ist die Anzeigepflicht im 
Versicherungsfall. 

Schadenminderungspflicht Die Schadensminderungspflicht beschreibt die Obliegenheit des 
Versicherungsnehmers, alles Zumutbare zu unternehmen, um den 
entstandenen Schaden so gering wie möglich zu halten. 
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Selbstbehalt Wurde ein Selbstbehalt vereinbart, hat der  
Versicherungsnehmer/Versicherte einen Teil des Schadens selbst 
zu tragen, sei es in Form eines Prozentsatzes oder eines fixen 
Betrages (Selbstbeteiligung). 

Doppelversicherung Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn für ein und dasselbe 
Objekt bzw. Interesse mehrere Versicherungsverträge zur Deckung 
des gleichen Risikos bestehen. 

Unterversicherung Bei einer Unterversicherung ist die Versicherungssumme geringer 
als der Wert der versicherten Objekte. Der Versicherer kann seine 
Leistung im Teilschaden nach der so genannten Proportionalregel 
(Verhältnis, in dem die Versicherungssumme zum Ersatzwert steht) 
kürzen. 

Überversicherung Bei einer Überversicherung ist die Versicherungssumme höher als 
der Wert der versicherten Objekte. 

Erstes Risiko Unabhängig vom Versicherungswert – im Schadenfall wird die 
vereinbarte Versicherungssumme bezahlt 

Verkehrswert Der Verkehrswert eines Gebäudes ist der erzielbare Verkaufspreis, 
wobei der Wert des Grundstückes außer Ansatz bleibt. 

Zeitwert Der Zeitwert eines Gebäudes wird aus dem Neuwert durch Abzug 
eines dem Zustand des Gebäudes, insbesondere seines Alters und 
seiner Abnützung entsprechenden Betrages ermittelt. 

Neuwert Als Neuwert eines Gebäudes gelten die ortsüblichen Kosten seiner 
Wiederherstellung einschließlich der Planungs- und 
Konstruktionskosten. 

Brand Brand ist ein Feuer, das sich mit schädigender Wirkung und aus 
eigener Kraft ausbreitet. 

Blitzschlag, direkter Blitzschlag ist die unmittelbare Kraft- oder Wärmeeinrichtung eines 
Blitzes auf Sachen. 

Explosion Explosion ist eine plötzlich verlaufende Kraftäußerung, die auf dem 
Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruht. 

Einbruchdiebstahl Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn ein Täter in die versicherten 
Räumlichkeiten durch Eindrücken oder Aufbrechen von Türen, 
Fenstern oder anderen Gebäudeteilen einbricht; unter 
Überwindung erschwerender Hindernisse durch Öffnungen, die 
nicht zum Eintritt bestimmt sind, einsteigt; einschleicht und aus den 
versperrten versicherten Räumlichkeiten Sachen entfernt; durch 
Öffnen von Schlössern mittels Werkzeugen oder falscher Schlüssel 
eindringt; mit richtigen Schlüsseln eindringt, die der Täter durch 
Einbruchdiebstahl in anderen Räumlichkeiten als den versicherten 
durch Beraubung an sich gebracht hat. 

Beraubung Beraubung ist die Wegnahme oder erzwungene Herausgabe von 
Sachen unter Anwendung oder Androhung tätlicher Gewalt gegen 
Personen. 

Sturm Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, deren 
Geschwindigkeit am Versicherungsort mehr als 60 km/h beträgt. 

Hagel Hagel ist ein wetterbedingter Niederschlag in Form von Eiskörnern. 

Lawinen Lawinen sind an Berghängen abgehende Schnee- und Eismassen.  

Lawinenluftdruck Das ist die von einer abgehenden Lawine verursachte Druckwelle. 

Schneedruck Darunter versteht man die Krafteinwirkung durch natürlich 
angesammelte ruhende Schnee- oder Eismassen. 
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Überschwemmung Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des 
Versicherungsortes 
durch außergewöhnliche Witterungsniederschläge 
durch Kanalrückstau infolge von außergewöhnlichen 
Witterungsniederschlägen 
durch Ausuferung von oberirdischen stehenden und fließenden 
Gewässern 

Vermurung Vermurung entsteht durch eine Massenbewegung von Erdreich, 
Wasser, Schlamm und anderen Bestandteilen, die durch eine 
naturbedingte Wassereinwirkung ausgelöst wird. 

Erdrutsch Erdrutsch ist eine naturbedingte Abwärtsbewegung von Boden- 
oder Gesteinsmassen auf einer unter der Oberfläche liegenden 
Gleitbahn. 

Felssturz / Steinschlag Das ist das naturbedingte Ablösen und Abstürzen von 
Gesteinsmassen im Gelände. 

Flugzeugabsturz Darunter versteht man den Absturz oder Anprall von Luft- oder 
Raumfahrzeugen, deren Teile oder Ladung. 
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SIT - BESONDERE VEREINBARUNG FÜR VERSICHERUNGEN IN ITALIEN 
 
1. Deutsche Vertrags- und Verkehrssprache 
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den beantragten Vertrag die deutsche Sprache als Vertrags- 
und Verkehrssprache als vereinbart gilt. Dies bedeutet, dass die Vertragsunterlagen und der gesamte 
Schriftverkehr (insbesondere sämtliche vertraglichen und vorvertraglichen Unterlagen, einschließlich 
der vorliegenden Informationsschrift, sowie alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen zwischen 
dem Versicherer, dem Versicherungsnehmer und dem Versicherten und sonstigen 
Anspruchsberechtigten) ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst werden. Der Antragsteller 
erklärt ausdrücklich, die gemäß Art. 185 des italienischen Versicherungskodex (Legislativdekret Nr. 
209/05) zu erteilenden Informationen auf seinen Wunsch in deutscher Sprache erhalten zu haben. 
 
2. Währung 
Der Versicherungsvertrag ist in EURO abgeschlossen. Sämtliche Prämien sind in EURO zu 
entrichten. Etwaige Schadenzahlungen werden ebenfalls in EURO geleistet. 
 
3. Sonstiges 
Für den Versicherungsvertrag gilt österreichisches Recht.  
Die Bestimmungen, in welchen auf das Gebiet Österreich Bezug genommen wird, gelten sinngemäß 
für das Gebiet Italien. Soweit Klauseln des gegenständlichen Vertrags den zwingenden 
Bestimmungen des italienischen Rechtes widersprechen sollten, gehen die für den 
Versicherungsnehmer günstigeren italienischen Bestimmungen vor. Für den Fall, dass die jeweiligen 
allgemeinen und besonderen Bedingungen eine Kündigungsfrist von mehr als 60 Tagen vorsehen, gilt 
eine Kündigungsfrist von 60 Tagen als vereinbart. 
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900 - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE SACHVERSICHERUNG (ABS) 
(Fassung 2012) 

 
Diese Bedingungen enthalten allgemeine Vertragsbestimmungen und gelten als Allgemeiner Teil für jene 
Sachversicherungssparten, die auf die Geltung der ABS besonders hinweisen. 
 
INHALTSVERZEICHNIS 

 
Artikel  1 Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 
Artikel  2 Gefahrerhöhung 
Artikel  3 Sicherheitsvorschriften 
Artikel  4 Versicherungsperiode, Prämie, Beginn und Voraussetzungen des Versicherungsschutzes 
Artikel  5 Wohnortwechsel – Adressänderung 
Artikel  6 Mehrfache Versicherung 
Artikel  7 Überversicherung, Doppelversicherung 
Artikel  8 Begrenzung der Entschädigung, Unterversicherung 
Artikel  9 Sachverständigenverfahren 
Artikel 10 Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles, Obliegenheiten im Schadenfall; betrügerisches 

Verhalten 
Artikel 11 Zahlung der Entschädigung 
Artikel 12 Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Artikel 13 Form der Erklärungen 
Artikel 14 Automatische Vertragsverlängerung 
 

Artikel 1 

Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 
 

Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt 
im Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflichten kann der Versicherer gemäß den 
Voraussetzungen und Begrenzungen der §§ 16 bis 21 VersVG vom Vertrag zurücktreten und von der 
Verpflichtung zur Leistung frei werden. 
Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrenumstände 
anzufechten, bleibt unberührt (§ 22 VersVG). 
 

Artikel 2 

Gefahrerhöhung 
 

1. Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. Erlangt der 
Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des 
Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist oder tritt nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers 
eine Erhöhung der Gefahr ein, so hat er dem Versicherer unverzüglich in geschriebener Form 
Anzeige zu erstatten. 

 

2. Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung ein, kann der Versicherer kündigen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Punkt 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer 
außerdem gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen der §§ 23 bis 31 VersVG  von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 

 

3. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch Anwendung auf eine in der Zeit 
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages eingetretene Gefahrerhöhung, die 
dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

 
Artikel 3 

Sicherheitsvorschriften 
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1. Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, behördliche oder vereinbarte 
Sicherheitsvorschriften oder duldet er ihre Verletzung, kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit 
einmonatiger Frist kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Zustand wiederhergestellt 
ist, der vor der Verletzung bestanden hat. 

 

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Schadenfall nach der 
Verletzung eintritt und die Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Versicherungsnehmers beruht. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn die 
Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Schadenfalles oder soweit sie keinen Einfluss 
auf den Umfang der Entschädigung gehabt hat oder wenn zur Zeit des Schadenfalles trotz 
Ablaufs der in Punkt 1. beschriebenen Frist die Kündigung nicht erfolgt war. 

3. Im Übrigen gelten § 6 Absatz 1, 1a und 2 VersVG. Ist mit der Verletzung einer 
Sicherheitsvorschrift eine Gefahrerhöhung verbunden, finden ausschließlich die Bestimmungen 
über die Gefahrerhöhung, nicht aber die Regelungen des Punktes 2. Anwendung. 

 
Artikel 4 

Versicherungsperiode, Prämie, Beginn und Voraussetzungen des Versicherungsschutzes 
 

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für eine kürzere Zeit 
abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie 
vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist. 

 

2. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Steuern ist vom Versicherungsnehmer gegen 
Übermittlung der Polizze sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der 
Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und Aufforderung zur 
Prämienzahlung zu zahlen. 

 

3. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn, jedoch nur unter der 
Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie einschließlich 
Steuern rechtzeitig, das heißt innerhalb von 14 Tagen, oder ohne schuldhaften Verzug zahlt. 
Die nähere Bestimmung des Beginns dieser Frist von 14 Tagen, die weiteren Voraussetzungen 
für die Leistungsfreiheit bei Zahlungsverzug oder bei nur teilweiser Zahlung der ersten oder 
einmaligen Prämie, die Bestimmung des Beginns des Versicherungsschutzes bei nicht 
rechtzeitiger Prämienzahlung sowie weitere Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs sind in den §§ 
38 und 39a VersVG geregelt.

 

4. Die nicht rechtzeitige Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie einschließlich Steuern berechtigt 
den Versicherer gemäß den Voraussetzungen des § 38 VersVG zum Rücktritt vom Vertrag. 

 
5. Die Folgeprämien sind zu den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu zahlen. 

Die Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs mit Folgeprämien sind in den §§ 39, 39a und 91 
VersVG geregelt. 

 

6. Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, 
so gebührt dem Versicherer die Prämie für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit 
nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen (§ 40 Satz 1 VersVG).  
Endet der Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit wegen Wegfall des Interesses, 
gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur 
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt (§ 68 Abs. 2 VersVG). 
 

Artikel 5 

Wohnortwechsel – Adressänderung 
 
Der Versicherungsnehmer hat einen Wechsel seiner Anschrift dem Versicherer bekanntzugeben. Eine rechtlich 
bedeutsame Erklärung gilt auch dann als zugegangen, wenn der Versicherungsnehmer seiner Verpflichtung zur 
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Bekanntgabe des Anschriftwechsels nicht nachkommt und der Versicherer die Erklärung an die zuletzt 
bekanntgegebene Anschrift des Versicherungsnehmers sendet. 
 

Artikel 6 

Mehrfache Versicherung 
 

Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer für das versicherte Interesse eine 
Versicherung gegen dieselben Gefahren, hat er dem Versicherer unverzüglich den anderen 
Versicherer und die Versicherungssumme anzuzeigen. 
 

Artikel 7 

Überversicherung, Doppelversicherung 
 

1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 
Auch wenn die Versicherungssumme den Versicherungswert übersteigt (Überversicherung), hat 
der Versicherer nicht mehr als die bedingungsgemäße Entschädigung zu erbringen. 

 

2. Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert erheblich, können der 
Versicherungsnehmer und der Versicherer nach § 51 VersVG eine Herabsetzung der 
Versicherungssumme und der Prämie verlangen.  
Eine tariflich festgelegte Mindestprämie bleibt unberührt. 

 

3. Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VersVG. 
 

Artikel 8 

Begrenzung der Entschädigung, Unterversicherung 
 
1. Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die Entschädigung des Versicherers, wobei die 

Entschädigung für die unter jeder einzelnen Position der Polizze versicherten Sachen durch die für die 
betreffende Position angegebene Versicherungssumme begrenzt ist. 

 

2. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert (siehe die Bestimmungen über 
den Versicherungswert in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden 
Sachversicherungsparte - Unterversicherung), wird der Schaden nur nach dem Verhältnis der 
Versicherungssumme zum Versicherungswert ersetzt. Ob Unterversicherung vorliegt, ist für 
jede Position der Polizze gesondert festzustellen. 

 
Artikel 9 

Sachverständigenverfahren 
 

1. Die Vertragspartner können in geschriebener Form vereinbaren, dass Ursache und Höhe des 
Schadens durch ein Sachverständigenverfahren festgestellt werden. 

 

2. Die Vereinbarung über das Sachverständigenverfahren hat mindestens zu enthalten: 
- Art und Umfang der Fragestellungen an die Sachverständigen 
- Namen der Sachverständigen; jeder Vertragspartner benennt seinen Sachverständigen und 
beauftragt ihn, seine  
   Feststellung zu treffen. 
 
3. Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen dritten als 
Obmann.  
Einigen sie sich nicht, wird der Obmann auf Antrag eines Vertragspartners oder beider 
Vertragspartner durch das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht ernannt. 
 
4. Die Sachverständigen übergeben ihre Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem 
Versicherungsnehmer. Weichen die Feststellungen voneinander ab, übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strittig gebliebenen Punkte innerhalb der 
Grenzen beider Feststellungen und übergibt seine Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und 
dem Versicherungsnehmer. 
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5. Die Feststellungen, die die Sachverständigen im Rahmen ihrer Zuständigkeit treffen, sind 
verbindlich und der Berechnung der Entschädigung zugrunde zu legen, wenn nicht nachgewiesen 
wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Im Übrigen gilt § 64 Abs. 
2 VersVG. 
 
6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen; 
die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

 

7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im 
Schadenfall nicht berührt. 

 
Artikel 10 

Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles, Obliegenheiten im Schadenfall; betrügerisches Verhalten 
 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 
 

1. Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 
verantwortlichen Personen den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeiführt, ist der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von jeder Verpflichtung zur Leistung aus 
diesem Schadenfall frei. 

 
2. Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der 

Verpflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Abs. 3 VersVG bewirkt, 
wird bestimmt, dass dem Versicherer im Zuge der Schadensabwicklung alle Angaben (auch mündliche) 
vollständig und wahrheitsgetreu zu machen sind. 

 

3. Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 
verantwortlichen Personen wegen des herbeigeführten Schadens oder wegen eines bei der 
Feststellung der Leistungspflicht oder bei der Ermittlung der Entschädigung begangenen 
Betruges oder Betrugsversuches rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die 
Leistungsfreiheit als festgestellt. 

 
Artikel 11 

Zahlung der Entschädigung 
 

Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fällig. Es gilt § 11 VersVG. 
Für die Zahlung der Entschädigung sind außerdem die in den Versicherungsbedingungen der 
betreffenden Sachversicherungssparte oder in sonstigen vertraglichen Vereinbarungen getroffenen 
speziellen Regelungen zu beachten (z.B. Wiederherstellungsklauseln in Neuwertversicherungen). 
 

Artikel 12 

Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 
1. Sofern in den Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversicherungssparte oder einer sonstigen 

vertraglichen Vereinbarung keine abweichende Regelung getroffen ist, können nach Eintritt des Schadenfalls 
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen. 

 
2. Die Kündigung ist jederzeit, jedoch nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen 

über die Entschädigung zulässig. 
Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. 
Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen. 

 
3. Hat der Versicherungsnehmer einen Entschädigungsanspruch arglistig erhoben, ist der Versicherer 

berechtigt, den Versicherungsvertrag nach Ablehnung des Entschädigungsanspruches mit sofortiger Wirkung 
zu kündigen. 

 
Artikel 13 

Form der Erklärungen 
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Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers ist die geschriebene Form erforderlich, 
sofern nicht die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen 
Form wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden 
hervorgeht (z.B. Telefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der 
Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden zugehen muss.  
 

Artikel 14 

Automatische Vertragsverlängerung 
 
1. Der Vertrag gilt zunächst für die in der Polizze festgesetzte Dauer. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer 

mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf 
gekündigt  wird.  
Für die Erklärung der Ablaufkündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit, unter Beachtung der zuvor 
bestimmten Frist von 3 Monaten, zur Verfügung. 

 
2. Für Versicherungsverträge, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des 

Versicherungsnehmers gehört (Verbraucherverträge) ist vereinbart, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf die Rechtsfolge der Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung frühestens 
sechs Monate, spätestens aber vier Monate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit besonders hinweisen wird. 

 
3. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne Kündigung. 
 
 

 
990 -  ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE VERSICHERUNG VON 
 ELEKTRONISCHEN ANLAGEN UND GERÄTEN (AEVB - ELEKTRONIK-
 VERSICHERUNG) 
(Fassung 2012) 

 
Auf die Versicherung finden die Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) 
Anwendung.  
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
Artikel  1 Versicherte Sachen und Kosten  
Artikel  2 Versicherte Gefahren und Schäden  
Artikel  3 Versicherungswert, Prämie  
Artikel  4 Versicherungsort  
Artikel  5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Schadenfalles  
Artikel  6 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall  
Artikel  7 Entschädigung 
Artikel  8 Haftungseinschränkung aufgrund anderweitig bestehender Versicherungen  
Artikel  9 Beteiligung mehrerer Versicherer  
Artikel 10 Sachverständigenverfahren  
Artikel 11 Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall  
 

Artikel 1 

Versicherte Sachen und Kosten 

 
1. Versichert sind die am Versicherungsort betriebsfertig (Punkt 2) aufgestellten und im Versicherungsvertrag 

angeführten Sachen.  
  
1.1 Elektronische Geräte und Anlagen, wie z.B.  

Informations-,  
Elektronische Datenverarbeitungs-,  
Kommunikations-,  
Prozesssteuerungs-Anlagen,  
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Elektronische Fotosatz- und Druckanlagen;  
1.2 Elektromechanische und sonstige Anlagen und Geräte, wie. z.B.  

Medizintechnische Anlagen und Geräte,  
Röntgengeräte,  
Geräte der Ton- und Bildtechnik,  
Geräte der Mess- und Regelungstechnik und deren interne Datenträger (bei denen eine betriebsbedingte 
Auswechslung durch den Benutzer vom Hersteller nicht vorgesehen ist). 

 
2. Eine Sache ist betriebsfertig aufgestellt, wenn sie nach beendeter Erprobung (Probebetrieb) zur Aufnahme des 

normalen Betriebes entsprechend den Herstelleranweisungen bereit ist und, sofern vorgesehen, die formelle 
Übernahme durchgeführt wurde. Waren die Sachen betriebsfertig aufgestellt, so bleiben sie auch während der 
Dauer einer Reinigung, Revision, Überholung, Instandsetzung oder Verbringung versichert, sofern diese 
Tätigkeiten am Versicherungsort vorgenommen werden.  

 
3. Aufgrund besonderer Vereinbarungen können mitversichert werden:  
 
3.1 bewegliche oder in verkehrsüblichen Beförderungsmitteln (ausgenommen Luft- und Wasserfahrzeuge) 

eingebaute Sachen;  
3.2 Geld- und Wareninhalte;  
3.3 Fundamente, Erd- und Bauarbeiten;  
3.4 erhöhte Aufräumungskosten sowie Bergungskosten;  
3.5 Mehrkosten für Luftfrachten, die zur Behebung eines ersatzpflichtigen Schadens aufgewendet werden 

müssen;  
3.6 Schäden an Röntgenröhren und Stromventilröhren, Bildverstärkerröhren, Vakuumröhren und Bildröhren in 

Diagnostik-, Therapie- und Materialprüfungseinrichtungen. 
 
4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf:  

 
4.1 Betriebsmittel, Hilfsstoffe und Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge sowie Verschleißteile aller Art;  
4.2 Externe Datenträger (Disketten, Bänder, Ton- und Bildträger, etc.);  
4.3 Filme, Raster, Folien, Textil- und Kunststoffbeläge, Walzenbeläge, Formen und dergleichen;  
4.4 Software und Daten.   
 

Artikel 2 

Versicherte Gefahren und Schäden 

 

V E R S I C H E R U N G S S C H U T Z  
  
1. Versicherungsschutz besteht am Versicherungsort gegen nachweisbar von außen verursachte 

Beschädigungen, Zerstörungen oder Verluste von versicherten Sachen durch unvorhergesehen und plötzlich 
eintretende Ereignisse wie z.B.: 

 
1.1 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit oder Sabotage, sofern daraus folgende 

Beschädigungen visuell ohne Hilfsmittel erkennbar sind;  
1.2 mechanisch einwirkende Gewalt;  
1.3 Implosion oder sonstige Wirkungen von Unterdruck;  
1.4 Wasser, Feuchtigkeit oder Flüssigkeit aller Art;  
1.5 Erdrutsch, Erdsenkung, Felssturz, Frost, Hagelschlag, Hochwasser, Lawinen, Schneedruck, Steinschlag, 

Sturm, Überschwemmungen;  
1.6 Brand, Blitzschlag, Explosionen (einschließlich der beim Löschen und Retten entstehenden Schäden);  
1.7 Versengen, Verschmoren, Rauch, Ruß, soweit diese Ereignisse durch äußere Einwirkungen entstehen;  
1.8. Wirkung der elektrischen Energie (atmosphärische Elektrizität, Überspannung, Störung in der öffentlichen 

und/oder eigenen Stromversorgung), sofern daraus folgende Beschädigungen visuell ohne Hilfsmittel 
erkennbar sind;   

1.9 Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Beraubung, inklusive Vandalismus;  
1.10 Glasbruch.  
 
2. Haftungserweiterung für elektromechanische und sonstige Anlagen und  
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Geräte laut Artikel 1, Punkt 1.2; Versicherungsschutz besteht am Versicherungsort für Baugruppen ohne 
Bauelemente der Halbleitertechnik auch gegen nachweisbar unvorhergesehen und plötzlich eintretende 
Beschädigungen, Zerstörungen, welche Geräte intern begründet sind, durch  

2.1 Konstruktions-, Berechnungs-, Material-, Werkstätten- und Montagefehler;   
2.2 unmittelbare Wirkung der elektrischen Energie, Kurzschluss, übermäßige Steigerung der Stromstärke, 

Überschläge, Bildung von Lichtbögen und dergleichen;  
2.3 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit oder Sabotage, auch wenn die 

Beschädigungen visuell ohne Hilfsmittel nicht erkennbar sind.  
Die Ausschlüsse der Punkte 3.13 bis 3.16 entfallen. 
 
A U S S C H L Ü S S E  
 
3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, nicht auf Schäden oder 

Verluste, die eingetreten sind 
 
3.1 solange und soweit Hersteller, Verkäufer, Vermieter, die Reparatur- oder Wartungsfirma (insbesondere aus 

einem Wartungsvertrag) gesetzlich oder vertraglich zu haften haben.  
Aufwendungen, die im Rahmen einer Wartung üblicherweise erbracht werden, sind nicht Gegenstand der 
Versicherung. 
Gegenstand einer Wartung im Sinne dieser Bedingung sind Leistungen wie: 
 - Sicherheitsüberprüfung  
 - vorbeugende Instandhaltung  
 - Behebung von Störungen infolge Alterung  
 - Behebung von durch den normalen Betrieb ohne Einwirkung von außen entstandenen Störungen bzw. 
Schäden  
 - Bereitstellung aller für die genannten Arbeiten erforderlichen Materialien und Ersatzteile. 

3.2 durch innere Unruhen, Streik oder Aussperrung, Neutralitätsverletzung, kriegsähnliche Ereignisse, Krieg, 
Bürgerkrieg, Rebellion, Revolution, Aufstand, Meuterei, Aufruhr, militärischer Besetzung, Invasion, Terror, 
Verfügung von Hoher Hand; durch Erdbeben, Eruption, Sprengungen und Ereignisse, die einer schädigenden 
Wirkung durch Kernenergie zuzuschreiben sind, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass der 
Schaden mit diesen Ereignissen weder unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang steht. Ist der 
Versicherungsnehmer Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (BGBl. 140/79), so obliegt der 
Nachweis dem Versicherer;  

3.3 durch Fehler oder Mängel, die bei Abschluss der Versicherung oder vor Eintritt des Schadenfalles vorhanden 
waren und dem Versicherungsnehmer bekannt waren oder bekannt sein mussten;  

3.4 durch vorsätzliche oder grobfahrlässige Handlungen oder Unterlassungen des Versicherungsnehmers;  
3.5 als eine nachweisbar unmittelbare Folge der dauernden Einflüsse oder Einwirkungen chemischer, 

thermischer, mechanischer, elektrischer oder elektromagnetischer Art und/oder daraus entstehende 
Korrosion, Oxidation, Kavitation, Erosion und Ablagerungen aller Art;  

3.6 durch Abnützungs- und Alterungserscheinungen, auch vorzeitige;  
3.7 durch Inbetriebnahme oder Weiterverwendung nach einem Schaden, und zwar vor Beendigung der 

endgültigen Wiederherstellung und Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes; diese Bestimmung 
findet keine Anwendung, wenn die anerkannten Regeln der Technik eingehalten wurden;  

3.8 durch normale Witterungsverhältnisse, mit denen aufgrund der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse 
gerechnet werden muss;  

3.9 durch Zerkratzen, Verschrammen oder sonstige Verletzungen der Oberfläche, die nur Schönheitsfehler 
darstellen (z.B. Lack-, Email- und Schrammschäden);   

3.10 durch Aufgabe der versicherten Sache;  
3.11 bei Transporten außerhalb des Versicherungsortes;  
3.12 durch Versengen, Verschmoren, Rauch, Ruß, soweit diese Ereignisse nicht durch äußere Einwirkungen 

entstehen;  
 
Folgende Ausschlüsse gelten nur für elektronische Bauelemente:  
 
3.13 durch Konstruktions-, Berechnungs-, Material-, Werkstätten- und Montagefehler  
3.14 durch geräteinterne unmittelbare Wirkung der elektrischen Energie infolge von Erdschluss, Kurzschluss, 

übermäßige Steigerung der Stromstärke, Überschläge, Bildung von Lichtbögen und dergleichen;  
3.15 durch Wirkung der elektrischen Energie von außen (atmosphärische Elektrizität, Überspannung, Störung in 

der öffentlichen und/oder eigenen Stromversorgung), sofern die Beschädigungen visuell ohne Hilfsmittel 
nicht erkennbar sind;  

3.16 durch Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit oder Sabotage, sofern die 
Beschädigungen visuell ohne Hilfsmittel nicht erkennbar sind.  
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4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ferner nicht auf  
 
4.1 Verluste, die bei einer Inventur oder Kontrolle festgestellt werden; 
4.2 Vermögensschäden aller Art (auch Stillstandskosten und Stehzeiten), Leistungsmängel, Wertminderung nach 

der Wiederherstellung oder Reparatur.  
 

Artikel 3 

Versicherungswert, Prämie 

 
1. Versicherungswert ist der am Schadentag geltende Neuwert der versicherten Sachen, das sind die Kosten für 

deren Neuanschaffung einschließlich der Kosten für Fracht (exklusive Luftfracht), Zoll und Montage (ohne 
Preisnachlass wie Einkaufsrabatt, Mengenrabatt und dergleichen) am Schadentag. 

 
2. Wird eine versicherte Sache nicht mehr hergestellt, so ist der letzte während der Herstellungszeit gültige 

Neuwert unter Berücksichtigung der Änderungen des Preisgefüges heranzuziehen. 
 
3. Die Grundlage der Prämienberechnung bilden die Versicherungssummen (Neuwerte) der versicherten 

Sachen.  
 

Artikel 4 

Versicherungsort 

 

Die Versicherung gilt an der im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsstätte. 
 

Artikel 5 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Schadenfalles 

 
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen und sorgen zu lassen, dass die versicherten Sachen 

sich  
 - in technisch einwandfreiem, betriebsfähigem Zustand befinden, 
 - sorgfältig gewartet und instandgehalten werden, 
 - nicht dauernd oder absichtlich über das technisch zulässige Maß belastet werden. Der Betrieb 
   hat entsprechend der Herstelleranweisung zu erfolgen.  
 
2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, einem entsprechend legitimierten Beauftragten des  

Versicherers den Zutritt zu den versicherten Sachen zu gestatten.  
 
3. Bei Verletzung dieser Obliegenheiten ist der Versicherer gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen 

des § 6, Absatz 1, 1a und 2 VersVG von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 

Artikel 6 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall 

 
1. Der Versicherungsnehmer hat im Falle eines Schadens, für den er Ersatz verlangt, folgende Obliegenheiten: 
 
1.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei Weisungen 

des Versicherers zu befolgen; gestatten es die Umstände, so hat er solche Weisungen einzuholen. 
1.2 Er hat unverzüglich, spätestens innerhalb dreier Tage, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erlangt hat, 

dem Versicherer Anzeige zu machen. Durch die Absendung der Anzeige wird die Frist gewahrt. 
Einbruchdiebstahl-, Diebstahl-, Beraubungs-, Vandalismus- und Brandschäden sind unverzüglich auch der 
Sicherheitsbehörde zur Anzeige zu bringen. 

1.3 Er hat dem Versicherer, soweit es ihm billigerweise zugemutet werden kann  
- jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Verpflichtung zur  
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  Leistung zu gestatten;  
- jede hiezu dienliche Auskunft auf Verlangen zu Protokoll zu geben;  
- Belege beizubringen. 

1.4 Er kann die endgültige Reparatur nach erfolgter Anzeige sofort in Angriff nehmen, doch darf das 
Schadenbild bei größeren Schäden vor der Besichtigung durch einen Beauftragten des Versicherers - die 
innerhalb von acht Tagen nach Eingang der Schadenanzeige beim Versicherer erfolgen muss - nur insoweit 
geändert werden, als dies zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig ist. Hat die Besichtigung des 
Schadens innerhalb der vorgenannten Frist von acht Tagen nicht stattgefunden, so wird der 
Versicherungsnehmer von der Verpflichtung, das Schadenbild nicht zu ändern, frei, und er kann die 
Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung der beschädigten Sache unbeschränkt ergreifen. Die bei der 
Reparatur nicht mehr verwendeten beschädigten bzw. ausgewechselten Teile sind jedoch dem Versicherer 
zwecks Besichtigung zur Verfügung zu stellen.  

1.5 Er hat alle Angaben im Zuge der Schadenerhebung dem Versicherer richtig und vollständig zu machen. 
 
2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, ist der Versicherer gemäß den 

Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6, Absatz 3 VersVG, im Falle einer Verletzung der unter Punkt 1.1 
genannten Obliegenheiten nach Maßgabe des § 62 VersVG, von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
3. Sind die Anzeigen der Schäden bei der Sicherheitsbehörde unterblieben, so kann die Entschädigung nur bis 

zur Nachholung dieser Anzeigen verweigert werden. Sind abhanden gekommene Sachen der 
Sicherheitsbehörde  nicht angezeigt worden, so kann die Entschädigung nur für diese Sachen verweigert 
werden. 

 

Artikel 7 

Entschädigung 

 
1. Wenn vereinbart, hat der Versicherungsnehmer in jedem Schadenfall den in der Polizze als Selbstbehalt 

angegebenen Betrag selbst zu tragen. Der vereinbarte Selbstbehalt wird von dem bedingungsgemäß als 
entschädigungspflichtig errechneten Betrag einschließlich Aufwendungsersatz gemäß § 63 VersVG ermittelt; 
von diesem entschädigungspflichtigen Betrag wird je Schadenfall der vereinbarte Selbstbehalt abgezogen. 
Abweichend von Artikel 8, Punkt 1 ABS bildet der auf die betroffene Sache entfallende Teil der 
Versicherungssumme abzüglich des gegebenenfalls vereinbarten Selbstbehaltes die Grenze der 
Entschädigung. 

 
2. Die Entschädigung erfolgt:  
 
2.1 Bei Wiederherstellung einer beschädigten Sache in den Zustand vor Schadeneintritt aufgrund der 

vorzulegenden Rechnungen durch Ersatz der Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes des Schadenfalles 
einschließlich der Kosten für Demontage, Montage, Transporte (exkl. Luftfracht) und Zoll. Der Wert des 
Altmaterials (Austauschteile) wird angerechnet. 
Wird die Reparatur vom Versicherungsnehmer selbst ausgeführt, so dürfen dafür nur die Selbstkosten, 
höchstens jedoch die Reparaturkosten eines Fachbetriebes berechnet werden. Bei Schäden an 
Elektronenröhren und Elektronenstrahlröhren wird nur der Zeitwert ersetzt. 
Bei der Bemessung der Wertminderung von im Schadenfall zu ersetzenden Teilen wird der Wert der 
ersetzten Teile im vollständig eingebauten Zustand zugrundegelegt. 

2.2 Bei völliger Zerstörung oder Verlust einer versicherten Sache durch Ersatz des Zeitwertes unmittelbar vor 
Eintritt des Schadens. Als völlig zerstört gilt eine Sache, wenn die ersatzpflichtigen Reparaturkosten den 
Zeitwert am Schadentag erreichen oder übersteigen. Die dabei angerechnete Abschreibung beträgt für 
Anlagen und Geräte der elektronischen Datenverarbeitung per anno 10 % des Neuwertes gemäß Artikel 3, 
höchstens jedoch 70 %. Bei Schäden an neuen Sachen, ausgenommen Elektronenstrahlröhren und 
Elektronenröhren, entfällt während der ersten 6 Monate nach erstmaliger Inbetriebnahme die Abschreibung.  
Für alle anderen versicherten Sachen wird die Abschreibung im Einzelfall festgelegt.  

2.3 Erfolgt keine Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung, so wird höchstens der Marktwert ersetzt. 
2.4 Der Versicherungsnehmer hat noch verwertbare Teile mit ihrem Marktwert in Zahlung zu nehmen.  
2.5 Sind unter einer Position einer versicherten Sache mehrere zusammengehörige Einheiten versichert und 

werden einzelne hievon zerstört, dann werden diese Schadenfälle so behandelt, als wären die völlig 
zerstörten Einheiten mit einer eigenen Position versichert.  

2.6 Bei zusammengehörigen Sachen oder Einheiten wird die allfällige Entwertung, welche die unbeschädigt 
gebliebenen Sachen oder Einheiten durch die Beschädigung, Zerstörung oder Entwertung anderer erleiden, 
nicht berücksichtigt. Bei Schäden an Beleuchtungs-, Bestrahlungs-Beheizungskörpern und Heizelementen 
wird nur der Zeitwert ersetzt. 
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2.7 Die Ersatzleistung des Versicherers erstreckt sich auch auf Aufräumungskosten, die zur Behebung eines 
ersatzpflichtigen Schadens aufgewendet werden, bis zu 2% der Versicherungssumme der vom Schaden 
betroffenen Sachen.  

  
3. Nicht ersetzt werden:  
 
3.1 Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass bei einer Reparatur Änderungen, Verbesserungen, Überholungen 

oder Revisionen vorgenommen werden;  
3.2 Kosten für eine vorläufige Reparatur;  
3.3 Bereitstellungskosten (stand by-Pauschale).  
 

Artikel 8  

Haftungseinschränkung aufgrund anderweitig bestehender Versicherungen  

 
Wenn für einzelne der versicherten Gefahren anderweitige Versicherungen bestehen (z.B. Feuer-, 
Einbruchdiebstahl-Versicherung und dergleichen), gehen diese Versicherungen im Schadenfall voran. Bieten 
diese Versicherungen keinen ausreichenden Schutz, so übernimmt der Elektronik-Versicherer die darüber 
hinausgehenden Verpflichtungen im Rahmen des Versicherungsvertrages.  
 

Artikel 9 

Beteiligung mehrerer Versicherer 

 
Der führende Versicherer oder seine in der Polizze genannte Geschäfts stelle ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versicherer in Empfang zu nehmen.  
 
2. Prozessführung  

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die gleichen sind, wird folgendes 
vereinbart.  

 
2.1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den 

führenden Versicherer und wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.  
2.2 Die an der Versicherung mitbeteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer 

rechtskräftig gewordene Entscheidung gegenüber dem Versicherungsnehmer sowie die vom führenden 
Versicherer mit dem Versicherungsnehmer nach Streitanhängigkeit geschlossenen Vergleich als auch für 
sich verbindlich an. Andererseits erkennt der Versicherungsnehmer den Ausgang eines Rechtsstreites mit 
dem führenden Versicherer auch gegenüber den mitbeteiligten Versicherern als für ihn verbindlich an. 

2.3 Falls der Anteil des führenden Versicherers die Revisionssumme nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage 
auf diesen zweiten, erforderlichenfalls auch auf einen dritten und weitere Versicherer auszudehnen, bis 
diese Summe überschritten ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so findet die Bestimmung des 
Punktes 2.2 keine Anwendung.  

 

Artikel 10 

Sachverständigenverfahren 

 
Ergänzung zu Artikel 9 ABS: 
Die von den Sachverständigen zu beurkundenden Feststellungen müssen neben der detaillierten Schätzung der 
Schadenhöhe mindestens enthalten: 
 
1. die ermittelte oder vermutete Entstehungsursache des Schadens und dessen Umfang; 
 
2. den Wert der beschädigten Sache unmittelbar vor dem Schaden gemäß Artikel 7, Punkte 2.2 und 2.3; 
 
3. den Neuwert der beschädigten Sache zur Zeit des Schadens;  
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4. bei reparierbarem Schaden den Wert der zu ersetzenden Teile unmittelbar vor dem Schaden  gemäß Artikel 
7, Punkt 2.1; 

 
5. den etwaigen Mehrwert nach der Reparatur; 
 
6. den Wert der verbleibenden Teile unter Berücksichtigung ihrer Verwendbarkeit für die Reparatur oder andere 

Zwecke 
 

Artikel 11 

Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall 

 
1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, vermindert sich die  Versicherungssumme nicht dadurch, dass eine 

Entschädigung geleistet wird. 
 

Bei völliger Zerstörung (Artikel 7, Punkt 2) scheiden die völlig zerstörten Sachen jedoch mit der auf sie 
entfallenden Versicherungssumme aus der Versicherung aus; dem Versicherer gebührt gemäß § 68, Abs. 2 
VersVG hinsichtlich der völlig zerstörten Sachen unter Anrechnung der für diese Sachen bereits gezahlten 
Prämie die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zur Kenntnis des 
Versicherers von der völligen Zerstörung beantragt worden wäre (Kurztarif).  

 

2. Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

 
2.1 Nach dem Eintritt des Schadensfalles ist jeder Teil unbeschadet anderer Rechtsfolgen berechtigt, das 

Versicherungsverhältnis zu kündigen, wenn der andere Teil eine ihm im Zusammenhang mit dem 
Schadensfall gesetzlich oder vertraglich auferlegte Pflicht verletzt hat. 
Insbesondere kann der Versicherungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer die Anerkennung eines 
begründeten Entschädigungsanspruchs ganz oder teilweise verzögert hat, und der Versicherer kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt oder den Umfang des Schadens durch sein Verhalten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig beeinflusst oder bei der Ermittlung der Entschädigung eine unwahre Angabe 
gemacht oder einen für die Ermittlung erheblichen Umstand verschwiegen hat. 

2.2 Jeder Teil ist berechtigt, unabhängig vom Vorliegen der Verletzung einer gesetzlichen oder vertraglichen 
Pflicht durch den anderen Teil, das Versicherungsverhältnis nach Eintritt eines Schadensfalles zu kündigen, 
wenn 
- die für diesen Schadensfall zu leistende Entschädigung einen Betrag von EUR 5.000,-- bzw.  
      EUR 500,-- bei Verbraucherverträgen im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes übersteigt oder 
- in der jeweiligen Versicherungsperiode insgesamt bereits zwei Schadensfälle eingetreten sind und die 
dafür  
      insgesamt zu leistende Entschädigung eine Jahresprämie übersteigt. 

2.3 Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zulässig. Wenn die Verletzung einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht durch den 
anderen Teil jedoch erst später bekannt wurde, ist die Kündigung auch noch innerhalb eines Monats ab 
Kenntniserlangung zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der 
Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen. 

2.4 Hat der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung verantwortlichen 
Personen einen Entschädigungsanspruch arglistig erhoben, kann der Versicherer innerhalb eines Monats 
ab Kenntniserlangung das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung kündigen. 

 
 
 

59T -  ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE BETRIEBSUNTERBRECHUNGS- 
 VERSICHERUNG ELEKTRONISCHER ANLAGEN UND GERÄTE (AEVBUB) 
(Fassung 2012) 

 
Auf die Versicherung finden die Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) 
Anwendung.  
 

INHALTSVERZEICHNIS 
Artikel 1 Gegenstand der Versicherung 



 
 

 
Seite 17 von 32 

 
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Sitz: 1010 Wien, Schottenring 15,  

registriert beim Handelsgericht Wien unter FN 32002m, DVR: 0016683, UID: ATU 36848408 

Artikel 2 Sachschaden 
Artikel 3 Versicherungsort, Unterbrechungsschaden 
Artikel 4 Deckungsbeitrag 
Artikel 5 Versicherungswert, Versicherungssumme, Prämie, Ausfallziffer 
Artikel 6 Haftungszeit, Ende des Unterbrechungsschadens, zeitlicher Selbstbehalt 
Artikel 7 Buchführungspflicht 
Artikel 8 Taxe 
Artikel 9 Veräußerung 
Artikel 10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Schadenfalles 
Artikel 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall 
Artikel 12 Entschädigung 
Artikel 13 Ersatz der Aufwendungen 
Artikel 14 Haftungseinschränkung aufgrund anderweitig bestehender Versicherungen 
Artikel 15 Beteiligung mehrerer Versicherer 
Artikel 16 Sachverständigenverfahren 
Artikel 17 Zahlung der Entschädigung 
Artikel 18 Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall 
 

Artikel 1 

Gegenstand der Versicherung 

 
1. Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines Sachschadens (Artikel 2) an einer der im 

Geräteverzeichnis der Polizze angeführten betriebsfertig aufgestellten Sache ganz oder teilweise 
unterbrochen (Betriebsunterbrechung), so ersetzt der Versicherer nach den folgenden Bestimmungen den 
dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden (Artikel 3). 

 
 Eine Sache ist betriebsfertig aufgestellt, wenn sie nach beendeter Erprobung (Probebetrieb) zur Aufnahme 

des normalen Betriebes bereit ist und, soferne vorgesehen, die formelle Übernahme erfolgt ist. 
 
 Waren die Sachen bereits betriebsfertig aufgestellt, so bleibt der Versicherungsschutz auch während der 

Dauer einer Reinigung, Revision, Überholung und Instandsetzung aufrecht, sofern diese Tätigkeiten am 
Versicherungsort vorgenommen werden. 

 
2. Der aufgrund dieser Versicherungsbedingungen geschlossene Vertrag hat zur Voraussetzung, dass für die im 

Geräteverzeichnis angeführten Sachen eine Versicherung auf Basis der Allgemeinen Bedingungen für die 
Versicherung von elektronischen Anlagen und Geräten (AEVB) besteht, gleichgültig mit welchem Versicherer 
diese abgeschlossen wurde. Wenn dieser AEVB-Vertrag erlischt, erlischt auch die BU-Versicherung. 

 
 Bei gemieteten oder geleasten Anlagen des Versicherungsnehmers (Benutzers), für die Haftungsfreistellung 

mindestens im Umfang der Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von elektronischen 
Datenverarbeitungsanlagen (ADVB) besteht, gilt die vorgenannte Voraussetzung als erfüllt. 

 
3. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist das Bestehen eines Wartungsvertrages 

(Fullservicevertrages), der folgende Leistungen beinhalten muss: 
 
 Regulierung und periodische Kontrollen, Behebung von Störungen. Durchführung der gemäß 

Bedienungsvorschrift notwendigen Revisionen, einschließlich der mit der Erfüllung des Wartungsvertrages 
(Fullservicevertrages) verbundenen unentgeltlichen Lieferung von Ersatzteilen und der kostenlosen 
Ausführung der dazu erforderlichen Arbeiten (Pauschalverrechnungssystem). 

 
 Die Auflösung dieses Wartungsvertrages (Fullservicevertrages) oder seine Abänderung unter Verminderung 

der Wartungsleistungen stellt eine Gefahrerhöhung gemäß Artikel 2 der Allgemeinen Bedingungen für die 
Sachversicherung (ABS) dar und ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

 
4. Eine Änderung der Risikosituation gemäß den Angaben in dem Risikoerfassungsbogen zum Antrag kann eine 

Gefahrerhöhung gemäß Artikel 2 der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) darstellen 
und ist dem Versicherer anzuzeigen. 
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Artikel 2 

Sachschaden 

 
V E R S I C H E R U N G S S C H U T Z  
 
1. Als Sachschaden gilt die unvorhergesehen und plötzlich eintretende Beschädigung oder Zerstörung sowie der 

Verlust der im Geräteverzeichnis der Polizze angeführten Sachen durch 
1.1. Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit oder Sabotage, sofern die durch 

vorangeführte Gefahren verursachten Beschädigungen visuell ohne Hilfsmittel erkennbar sind; 
1.2. mechanisch einwirkende Gewalt; 
1.3. Implosion oder sonstige Wirkungen von Unterdruck; 
1.4. Wasser und Feuchtigkeit aller Art; 
1.5. Erdrutsch, Erdsenkung, Felssturz, Frost, Hagelschlag. Hochwasser, Lawinen, Schneedruck, Steinschlag, 

Sturm, Überschwemmungen; 
1.6. Versengen und Verschmoren, Rauch, Ruß, soweit diese Ereignisse durch äußere Einwirkung entstehen; 
1.7. Wirkung der elektrischen Energie (atmosphärische Elektrizität, Überspannung, Störung in der öffentlichen 

und/oder eigenen Stromversorgung), sofern daraus folgende Beschädigungen visuell ohne Hilfsmittel 
erkennbar sind;  

1.8. Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Beraubung; 
1.9. Glasbruch. 
 
2. Als Sachschaden an elektromechanischen Anlagen gilt weiters die unvorhergesehen und plötzlich eintretende 

Beschädigung oder Zerstörung der im Geräteverzeichnis der Polizze angeführten Sachen durch 
2.1. unmittelbare Wirkung der elektrischen Energie infolge von Erdschluss, Kurzschluss, übermäßige Steigerung 

der Stromstärke, Überschläge, Bildung von Lichtbögen und dgl.; 
2.2. Konstruktions-, Behebungs-, Material-, Werkstätten- und Montagefehler. 
 
A U S S C H L Ü S S E  
 
3. Nicht als Sachschäden gelten, ohne Rücksicht auf die Entstehungsursache, Schäden oder Verluste, die 

eingetreten sind 
3.1. durch Brand, Blitzschlag, Explosionen aller Art (einschließlich der beim Löschen und Retten entstehenden 

Schäden); 
3.2. als eine nachweisbar unmittelbare Folge der dauernden Einflüsse oder Einwirkungen chemischer, 

thermischer, mechanischer, elektrischer oder elektromagnetischer Art und daraus entstehende Korrosion, 
Oxydation und Ablagerungen aller Art; 

3.3. durch Abnützungs- und Alterungserscheinungen, auch vorzeitige; 
3.4. beim Transport sowie bei Versetzungen, Lagerungen, Überholung oder Instandsetzung außerhalb des 

Versicherungsortes: 
3.5. durch dauernde Witterungseinflüsse; 
3.6. durch Verkratzen, Verschrammen oder sonstige Verletzungen der Oberfläche, die nur Schönheitsfehler 

darstellen (Lack-, Email- und Schrammschäden); 
3.7. durch Inbetriebnahme nach einem Schaden vor Beendigung der endgültigen Wiederherstellung und 

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes; 
3.8. durch Fehler und Mängel, welche bei Abschluss der Versicherung vorhanden waren und dem 

Versicherungsnehmer oder den in leitender Stellung für die Betriebsführung verantwortlichen Personen 
bekannt waren oder bekannt sein mussten; 

3.9. durch vorsätzliche oder grobfahrlässige Handlungen oder Unterlassungen des Versicherungsnehmers oder 
der in leitender Stellung für die Betriebsführung verantwortlichen Personen; 

3.10. im Falle von inneren Unruhen, Streik, Neutralitätsverletzungen, Kriegsereignissen jeder Art, militärischer 
Besetzung oder Invasion, Verfügung von Hoher Hand sowie Wegnahme oder Beschlagnahme seitens 
irgendeiner Macht oder Behörde 

   - im Falle von Erdbeben oder Eruption und von Ereignissen, die einer schädigenden Wirkung durch 
Kernenergie zuzuschreiben sind. 

   - es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass der Schaden mit diesen Ereignissen weder 
unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang steht. 
Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (BGBl. 140/79), so 
obliegt der Nachweis dem Versicherer. 
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3.11. aus Ursachen für die Hersteller, Verkäufer, Lieferanten oder Vermieter gesetzlich oder vertraglich zu haften 
haben (Garantiehaftung). 

3.12. Terror-Ausschluss 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind jegliche Art von Schäden, Verlusten, Kosten oder 
Aufwendungen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang 
stehen mit jeglicher Art von Terrorakten. 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, 
ethnischer, religiöser, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der 
Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche 
Einrichtung Einfluss zu nehmen. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind auch jegliche Art von Schäden, Verlusten, Kosten oder 
Aufwendungen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang 
stehen mit Handlungen, die zur Eindämmung, Vorbeugung oder Unterdrückung von Terrorakten ergriffen 
werden oder sich in irgendeiner Weise darauf beziehen. 

 

Artikel 3 

Versicherungsort, Unterbrechungsschaden 

1. Als Versicherungsort gilt das in der Polizze angeführte Betriebsgrundstück. 
 
2. Der Unterbrechungsschaden errechnet sich aus dem während der Dauer der Betriebsunterbrechung, längstens 

jedoch während der Haftungszeit in dem Betrieb nicht erwirtschafteten (entgangenen) versicherten 
Deckungsbeitrag (siehe Artikel 4) abzüglich ersparter (nicht anfallender) versicherter Kosten und zuzüglich 
Schadenminderungskosten im Sinne des Artikels 13. 

 
3. Nicht zur Berechnung des Unterbrechungsschadens heranzuziehen sind Vertragsstrafen oder 

Entschädigungen, die dem Versicherungsnehmer infolge Nichteinhaltens von Lieferungs- und 
Fertigstellungsfristen oder sonstigen übernommenen Verpflichtungen zur Last fallen. 

 
4. Der Versicherer haftet nicht, soweit der Unterbrechungsschaden verursacht oder vergrößert wird 
4.1. durch einen Sachschaden an Datenträgern, auch wenn sie Teil einer in dem Geräteverzeichnis angeführten 

Sache sind. Datenträger sind das Datenträgermaterial (wiederkehrend zu verwendendes Speichermedium für 
maschinenlesbare Informationen); 

4.2. durch Daten- und/oder Softwareverlust; 
4.3. dadurch, dass anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter oder beschädigter 

Sachen Änderungen, Verbesserungen oder Überholungen vorgenommen werden; 
4.4. durch Veränderungen der Anlagen, die nach dem Versicherungsfall nicht der Wiederherstellung des 

ursprünglichen Zustandes dienen; 
4.5. durch außergewöhnliche, während der Unterbrechung eintretende Ereignisse oder andauernde Zustände, 

worunter auch Schäden oder Verluste gemäß Artikel 2, Pkt.3.1. und 3.10. zu verstehen sind, gleichgültig, wo 
sie eintreten; 

4.6. dadurch, dass der Versicherungsnehmer für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung beschädigter, 
zerstörter oder in Verlust geratener Sachen nicht rechtzeitig vorsorgt oder ihm hiezu nicht rechtzeitig 
genügend Kapital zur Verfügung steht; 

4.7. durch behördlich angeordnete oder verursachte Maßnahmen bezüglich Wiederherstellung, 
Betriebsbeschränkungen oder sonstige Verzögerungen; 

4.8. durch außergewöhnliche Verzögerungen bei der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung, wie Klärung 
von Eigentum-, Besitz- oder Pachtverhältnissen, Abwicklung von Erbschaften, Prozessen und dgl.; 

4.9. dadurch, dass bei zusammengehörigen Einzelsachen unbeschädigt gebliebene Einzelsachen im versicherten 
Betrieb nicht mehr verwendet werden können; 

4.10. durch Schäden, die von der Reparatur- oder Wartungsfirma verursacht wurden;  
4.11. durch Funktionsstörungen, die nicht durch einen Sachschaden hervorgerufen wurden; 
4.12. durch Sachschäden gemäß Artikel 2, wenn die Wiederherstellung länger dauert, als die Wiederherstellung 

einer im Gebiet von Westeuropa hergestellten Sache mit gleichwertigen technischen Eigenschaften. 
 
5. Unterbrechungen, deren Folgen sich im Betrieb ohne erhebliche Aufwendungen wieder beseitigen lassen, 

fallen nicht unter den Versicherungsschutz. 
 
6. Der Versicherer haftet nicht für Unterbrechungsschäden infolge von Beschädigung oder Zerstörung sowie 

Verlust von Sachen, die nicht im Geräteverzeichnis der Polizze angeführt sind, auch wenn deren 
Beschädigung oder Zerstörung die Folge eines Sachschadens an einer der im Geräteverzeichnis der Polizze 
angeführten Sache ist. 



 
 

 
Seite 20 von 32 

 
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Sitz: 1010 Wien, Schottenring 15,  

registriert beim Handelsgericht Wien unter FN 32002m, DVR: 0016683, UID: ATU 36848408 

 
7. Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Unterbrechungsschäden infolge von Schäden an oder Verlusten von 
7.1. Betriebsmitteln, Hilfsstoffen und Verbrauchsmaterialien; 
7.2. externen Datenträgern; 
7.3. Filmen, Rastern, Folien, Textil- und Kunststoffbelägen, Walzenbelägen, Formen und dgl.; 
7.4. Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten. 
 
8. Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden durch Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von 

Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten ebenso für die Wertminderung, die durch Sachschäden an Gebäuden, 
maschinellen Einrichtungen, Betriebsbehelfen, Rohstoffen und in Fabrikation befindlichen Waren infolge der 
Betriebsunterbrechung durch Einbuße an ihrer Verwendbarkeit, in ihrem Wert oder durch Verderben 
entstehen. 

 

Artikel 4 

Deckungsbeitrag 

 
1. Deckungsbeitrag im Sinne dieser Betriebsunterbrechungs-Versicherung ist die Differenz zwischen den 

Betriebserträgen (Punkt 2) und den variablen Kosten (Punkt 3). Im Falle eines Verlustes ist der 
Deckungsbeitrag der Saldo aus den im Falle einer Betriebsunterbrechung weiterlaufenden (fixen) Kosten und 
dem Verlust, den der Betrieb auch ohne Unterbrechung ausgewiesen hatte. 

 
2. Die Betriebserträge umfassen die Umsatzerlöse, die Bestandsveränderungen an halbfertigen und fertigen 

Erzeugnissen, die aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträge nach Abzug der Skonti und 
sonstigen Erlösschmälerungen, die im versicherten Betrieb aus Erzeugung, aus Handel und aus sonstigen 
Dienstleistungen entstehen. 

 
 
3. Variable Kosten sind Kosten, die als Folge der Betriebsunterbrechung wegfallen oder sich vermindern und die 

nicht aufgrund besonderer Vereinbarung als versicherte Kosten festgelegt sind. Dazu gehören auch 
Abschreibungen verschleißabhängiger Teile der Anlagen, die während der Betriebsunterbrechung nicht 
genutzt werden. 

 
4. Personalaufwendungen gelten im Sinne dieser Bedingungen grundsätzlich als weiterlaufende (fixe) Kosten. 
 
5. Bei der Ermittlung des versicherten Deckungsbeitrages bleiben außer Ansatz 
5.1. Erträge, die mit dem versicherten Erzeugungs-, Handels- und sonstigen Dienstleistungsbetrieb nicht 

unmittelbar zusammenhängen (betriebsfremde und außerordentliche Erträge). 
5.2. betriebsfremde und außerordentliche Aufwendungen. 
 

Artikel 5 

Versicherungswert, Versicherungssumme, Prämie, Ausfallziffer 

 
1.  Der Versicherungswert im Sinne des § 52 VersVG wird durch den Deckungsbeitrag gemäß Artikel 4 bestimmt, 

den der Versicherungsnehmer ohne Unterbrechung des Betriebes während der dem Eintritt des 
Sachschadens folgenden  
12 Monaten erwirtschaften würde.  

 Die Versicherungssumme hat dem Versicherungswert zu entsprechen. 

 
2.  Die Grundlage der Prämienberechnung bildet die Versicherungssumme für den Deckungsbeitrag im Ausmaß 

eines vollen Geschäftsjahres (Jahressumme) des gesamten Betriebes oder der wirtschaftlichen 
Rechnungseinheit des Betriebes. 

 
3. Der Einfluss der jeweiligen im Geräteverzeichnis enthaltenen Sache auf die Jahressumme wird durch die 

Ausfallziffer festgelegt.  
 Die Ausfallziffer einer Sache bezeichnet den prozentuellen Anteil des Deckungsbeitrages gemäß Artikel 4, der 

voraussichtlich nicht erwirtschaftet wird, falls diese Sache während eines vollen Geschäftsjahres nicht genützt 
werden kann. 
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Artikel 6 

Haftungszeit, Ende des Unterbrechungsschadens, zeitlicher Selbstbehalt 

 
1. Der Versicherer haftet für den Unterbrechungsschaden, der innerhalb von 12 Monaten seit Eintritt des 

Sachschadens entsteht (Haftungszeit). Bei Betrieben, die das ganze Jahr hindurch ohne Unterbrechung und 
ohne größere Saisonschwankungen arbeiten, kann eine davon abweichende, kürzere Haftungszeit vereinbart 
werden. In diesen Fällen haftet der Versicherer für die den gewählten Haftungszeiten entsprechenden Teile 
der Versicherungssumme  
(= Haftungssummen). 
Für die Berechnung dieser von den Versicherungssummen abweichenden Haftungssummen wird bei einer 
Haftungszeit von unter 12 Monaten die Versicherungssumme für 12 Monate und bei einer Haftungszeit von 
über 12 Monaten (bis zu 24 Monaten die Versicherungssumme für 24 Monate zugrunde gelegt). 

 
2. Der Unterbrechungsschaden endet zum Zeitpunkt der Wiederherstellung der zerstörten, beschädigten oder in 

Verlust geratenen Sachen, darüber hinaus zum Zeitpunkt der technischen Möglichkeit, die Betriebsleistung im 
früheren Umfang zu erbringen, spätestens aber mit Ablauf der Haftungszeit. 

 

Artikel 7 

Buchführungspflicht 

 
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, ordnungsgemäße Bücher und Aufzeichnungen zu führen, 

Inventuren und Bilanzen aufzustellen und sie, soweit sie das laufende Geschäftsjahr und die drei Vorjahre 
betreffen, zum Schutz vor Vernichtung sicher und getrennt aufzubewahren. 

 
2. Bei Verletzung dieser Obliegenheit ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, der 

Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruht oder dass sie weder die Feststellung des Schadenfalles noch die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung beeinflusst hat. 

 

Artikel 8 

Taxe 

 
Ein bestimmter Betrag, unabhängig von dem im Schadenfall erst zu errechnenden Unterbrechungsschaden, darf 
als Ersatzleistung im vorhinein nicht vereinbart werden. 
 

Artikel 9 

Veräußerung 

 
1. Bei Veräußerung sämtlicher im Geräteverzeichnis angeführten Sachen erlischt der Vertrag wegen Wegfalles 

des versicherten Interesses (§ 68 VersVG). Bei teilweiser Veräußerung wird der Vertrag nach Maßgabe des 
Wegfalles des versicherten Interesses eingeschränkt. 

 
 
2. Die Rückgabe von geleasten oder gemieteten Sachen ist der Veräußerung gleichzusetzen. 
 
3. Bei Veräußerung des gesamten Unternehmens sind die §§ 69 - 71 VersVG sinngemäß anzuwenden. 
 

Artikel 10 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Schadenfalles 

 
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen und sorgen zu lassen, dass die versicherten Sachen  
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 - sich in technisch einwandfreiem, betriebsfähigem Zustand befinden, 
 - sorgfältig gewartet und instandgehalten werden, 
 - nicht dauernd oder absichtlich über das technisch zulässige Maß belastet werden. Der Betrieb hat 

entsprechend der  
  Herstelleranweisung zu erfolgen.  

 
2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, einem entsprechend legitimierten Beauftragten des Versicherers 

den Zutritt zu den versicherten Sachen zu gestatten.  
 
3. Bei Verletzung dieser Obliegenheiten ist der Versicherer gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen 

des § 6, Absatz 1, 1a und 2 VersVG von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 

Artikel 11 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall 

 
1. Der Versicherungsnehmer hat im Falle eines Schadens, für den er Ersatz verlangt, folgende Obliegenheiten: 
1.1. Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei Weisungen 

des Versicherers zu befolgen; gestatten es die Umstände, so hat er solche Weisungen einzuholen. 
1.2. Er hat unverzüglich, spätestens innerhalb dreier Tage, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erlangt hat, 

dem Versicherer Anzeige zu machen. Durch die Absendung der Anzeige wird die Frist gewahrt. 
Einbruchdiebstahl-, Diebstahl-, Beraubungs-, Vandalismus- und Brandschäden sind unverzüglich auch der 
Sicherheitsbehörde zur Anzeige zu bringen. 

1.3. Er hat dem Versicherer, soweit es ihm billigerweise zugemutet werden kann  
- jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Verpflichtung zur  
  Leistung zu gestatten;  
- jede hiezu dienliche Auskunft auf Verlangen zu Protokoll zu geben;  
- Belege beizubringen. 

1.4. Er kann die endgültige Reparatur nach erfolgter Anzeige sofort in Angriff nehmen, doch darf das 
Schadenbild bei größeren Schäden vor der Besichtigung durch einen Beauftragten des Versicherers - die 
innerhalb von acht Tagen nach Eingang der Schadenanzeige beim Versicherer erfolgen muss - nur insoweit 
geändert werden, als dies zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig ist. Hat die Besichtigung des 
Schadens innerhalb der vorgenannten Frist von acht Tagen nicht stattgefunden, so wird der 
Versicherungsnehmer von der Verpflichtung, das Schadenbild nicht zu ändern, frei, und er kann die 
Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung der beschädigten Sache unbeschränkt ergreifen. Die bei der 
Reparatur nicht mehr verwendeten beschädigten bzw. ausgewechselten Teile sind jedoch dem Versicherer 
zwecks Besichtigung zur Verfügung zu stellen.  

1.5. Er hat alle Angaben im Zuge der Schadenerhebung dem Versicherer richtig und vollständig zu machen. 
 
.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, ist der Versicherer gemäß den 

Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6, Absatz 3 VersVG, im Falle einer Verletzung der unter Punkt 
1.1. genannten Obliegenheiten nach Maßgabe des § 62 VersVG, von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
3. Sind die Anzeigen der Schäden bei der Sicherheitsbehörde unterblieben, so kann die Entschädigung nur bis 

zur Nachholung dieser Anzeigen verweigert werden. Sind abhanden gekommene Sachen der 
Sicherheitsbehörde  nicht angezeigt worden, so kann die Entschädigung nur für diese Sachen verweigert 
werden. 

 

Artikel 12 

Entschädigung 

 
1. Der Ermittlung der Entschädigung wird der Versicherungswert gemäß Artikel 5 Pkt.1 zugrundegelegt. Die 

Höhe der Entschädigung wird durch die Versicherungssumme für 12 Monate oder 24 Monate unter 
Berücksichtigung der gewählten Haftungszeit begrenzt. Liegt die Versicherungssumme bzw. Haftungssumme 
unter dem Versicherungswert (jeweils für 12 bzw. 24 Monate), so liegt Unterversicherung vor, in deren 
Ausmaß sich auch die Entschädigung verringert. Ist hingegen die Versicherungssumme bzw. Haftungssumme 
höher als der Versicherungswert, so erhöht sich dadurch die Entschädigung nicht. 

 



 
 

 
Seite 23 von 32 

 
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Sitz: 1010 Wien, Schottenring 15,  

registriert beim Handelsgericht Wien unter FN 32002m, DVR: 0016683, UID: ATU 36848408 

2. Das Ausmaß der Entschädigung des Versicherers für den nicht erwirtschafteten (entgangenen) 
Deckungsbeitrag bestimmt sich nach allen jenen Umständen, die dessen Höhe während der Haftungszeit des 
Versicherers hätten beeinflussen müssen, insbesondere nach der Marktlage und den besonderen 
geschäftlichen und technischen Betriebsverhältnissen, den etwa eingetretenen Änderungen des 
Betriebssystems oder der Absatzverhältnisse, nach der Einwirkung von Ereignissen gemäß Artikel 2 Pkt.3.10, 
Boykott, Aussperrung, von Konkurs oder eines Ausgleichsverfahrens des Versicherungsnehmers. 

 Ändern sich die in der Polizze bezeichneten Betriebsverhältnisse, so wird die Entschädigung nicht über den 
Betrag hinaus geleistet, der sich bei unveränderten Betriebsverhältnissen ergeben hätte.  

 Bei Ermittlung der Entschädigung sind weiters zu berücksichtigen: Der Deckungsbeitrag, der bei Verwertung 
des Rohmaterials und der halbfertigen Waren nach dem Schadenfall erzielt werden kann, die Möglichkeit 
eines Ersatz-, Not- oder Lohnbetriebes, die Möglichkeit, den Ausfall nach Wiederaufnahme des Betriebes 
durch verstärkte Erzeugung, Bearbeitung oder Verkauf von Waren oder durch andere verstärkte 
Betriebsleistungen während der Haftungszeit oder nach deren Ablauf in angemessener Frist einzuholen. 

 
3. Nicht ersetzt werden Abschreibungen, die während der Dauer der Betriebsunterbrechung von den von einem 

Sachschaden zerstörten Anlagen, die durch neue ersetzt werden, vorzunehmen gewesen wären. 
 
4. Bei Betrieben, bei denen der Deckungsbeitrag nicht gleichmäßig im gesamten Geschäftsjahr erwirtschaftet 

wird, ist bei Berechnung der Entschädigung jener Teil des während der Haftungszeit nicht erwirtschafteten 
Deckungsbeitrages auszuscheiden, der in einem außerhalb der Haftungszeit liegenden Zeitabschnitt bereits 
erwirtschaftet worden ist oder noch erwirtschaftet werden kann. 

 
5. Der nicht erwirtschaftete Deckungsbeitrag und die hierauf entfallende Entschädigung ist für die ganze Dauer 

der wahrscheinlichen Betriebsunterbrechung, längstens aber für die Haftungszeit, im vorhinein, und zwar für 
jeden Kalendermonat getrennt, festzustellen. Ergibt sich bei einer abschließenden Gesamtberechnung des 
nicht erwirtschafteten Deckungsbeitrages und der darauf entfallenden Entschädigung eine Abweichung 
gegenüber der bisherigen Berechnung, so ist diese zu korrigieren. 

 
6. Ist bei Beginn des Haftungszeitraumes (Eintritt des Sachschadens) die in dem Anlagenverzeichnis genannte 

Ausfallziffer für eine Sache niedriger als der Anteil des Deckungsbeitrages gemäß Artikel 4, der nicht 
erwirtschaftet würde, falls diese Sache während des vollen Geschäftsjahres nicht benützt werden könnte, so 
wird nur der Teil des ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden verhält wie die 
Ausfallziffer zu diesem Anteil. 

 
7. Die Entschädigungsleistung des Versicherers vermindert sich um jenen Teil, der dem Verhältnis des zeitlichen 

Selbstbehaltes zur gesamten ersatzpflichtigen Unterbrechung während der Haftungszeit entspricht. 
 

Artikel 13 

Ersatz der Aufwendungen 

 
1. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder Minderung des 

Unterbrechungsschadens macht, fallen dem Versicherer zur Last, 
1.1. soweit sie den Umfang der Entschädigungspflicht des Versicherers verringern oder 
1.2. soweit der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte, wegen ihrer 

Dringlichkeit aber das Einverständnis des Versicherers vorher nicht einholen konnte. In diesem Falle ist der 
Versicherer über die eingeleiteten Maßnahmen unverzüglich zu verständigen. 

 
2. Die Aufwendungen werden nicht ersetzt, soweit 
2.1. durch sie über die Haftungszeit hinaus für den Versicherungsnehmer Nutzen entsteht; 
2.2. durch sie Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden, die nicht versichert sind; 
2.3. sie mit der Entschädigung zusammen die Haftungssumme übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer 

Weisung des Versicherers beruhen. 
 
3. Bei einer Unterversicherung – Artikel 8 ABS - sind die Aufwendungen nur in dem Verhältnis zu ersetzen wie 

der Unterbrechungsschaden. 
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Artikel 14 

Haftungseinschränkung aufgrund anderweitig bestehender Versicherungen 

 
Wenn für einzelne der versicherten Gefahren anderweitige Versicherungen bestehen (z.B. Feuer-, 
Einbruchdiebstahl-Versicherung und dergleichen), gehen diese Versicherungen im Schadenfall voran. Bieten 
diese Versicherungen keinen ausreichenden Schutz, so übernimmt der Elektronik-Versicherer die darüber 
hinausgehenden Verpflichtungen im Rahmen des Versicherungsvertrages.  
 

Artikel 15 

Beteiligung mehrerer Versicherer 

 
1.  Der führende Versicherer oder seine in der Polizze genannte Geschäfts stelle ist bevollmächtigt, Anzeigen 

und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versicherer in Empfang zu nehmen.  
 
2. Prozessführung  

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die gleichen sind, wird folgendes 
vereinbart.  

 
2.1. Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den 

führenden Versicherer und wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.  
2.2. Die an der Versicherung mitbeteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer 

rechtskräftig gewordene Entscheidung gegenüber dem Versicherungsnehmer sowie die vom führenden 
Versicherer mit dem Versicherungsnehmer nach Streitanhängigkeit geschlossenen Vergleich als auch für 
sich verbindlich an. Andererseits erkennt der Versicherungsnehmer den Ausgang eines Rechtsstreites mit 
dem führenden Versicherer auch gegenüber den mitbeteiligten Versicherern als für ihn verbindlich an. 

2.3. Falls der Anteil des führenden Versicherers die Revisionssumme nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage 
auf diesen zweiten, erforderlichenfalls auch auf einen dritten und weitere Versicherer auszudehnen, bis 
diese Summe überschritten ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so findet die Bestimmung des 
Punktes 2.2 keine Anwendung.  

 

Artikel 16 

Sachverständigenverfahren 

 
Ergänzung zu Artikel 9 ABS: 
Die von den Sachverständigen zu beurkundenden Feststellungen müssen neben der detaillierten Schätzung der 
Schadenhöhe mindestens enthalten: 
 
1. die ermittelte oder vermutete Entstehungsursache des Schadens und dessen Umfang; 
 
2. den Wert der beschädigten Sache unmittelbar vor dem Schaden gemäß Artikel 7, Punkte 2.2 und 2.3; 
 
3. den Neuwert der beschädigten Sache zur Zeit des Schadens;  
 
4. bei reparierbarem Schaden den Wert der zu ersetzenden Teile unmittelbar vor dem Schaden  gemäß Artikel 

7, Punkt 2.1; 
 
5. den etwaigen Mehrwert nach der Reparatur; 
 
6. den Wert der verbleibenden Teile unter Berücksichtigung ihrer Verwendbarkeit für die Reparatur oder andere 

Zwecke 
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Artikel 17 

Zahlung der Entschädigung Ergänzung zu Art.11 ABS: 

 
1. Ist es nach Ablauf eines Monates seit Beginn der Unterbrechung und nach Ablauf jedes weiteren Monates 

möglich, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die verflossene Zeit der Unterbrechung mindestens 
zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die 
Gesamtleistung gezahlt wird. 

 
2. Der Versicherer kann den monatlichen Nachweis über die tatsächlich nicht erwirtschafteten Deckungsbeiträge 

verlangen. 
 
3. Solange die Entschädigung nicht einvernehmlich oder durch Sachverständigenverfahren (Artikel 16) bestimmt 

ist, kann die Abtretung des Entschädigungsanspruches dem Versicherer gegenüber nicht geltend gemacht 
werden. 

 

Artikel 18 

Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall 

 
1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, vermindert sich die  Versicherungssumme nicht dadurch, dass eine 

Entschädigung geleistet wird. 
 

Bei völliger Zerstörung (Artikel 7, Punkt 2) scheiden die völlig zerstörten Sachen jedoch mit der auf sie 
entfallenden Versicherungssumme aus der Versicherung aus; dem Versicherer gebührt gemäß § 68, Abs. 2 
VersVG hinsichtlich der völlig zerstörten Sachen unter Anrechnung der für diese Sachen bereits gezahlten 
Prämie die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zur Kenntnis des 
Versicherers von der völligen Zerstörung beantragt worden wäre (Kurztarif).  

 

2. Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

 
2.1 Nach dem Eintritt des Schadensfalles ist jeder Teil unbeschadet anderer Rechtsfolgen berechtigt, das 

Versicherungsverhältnis zu kündigen, wenn der andere Teil eine ihm im Zusammenhang mit dem 
Schadensfall gesetzlich oder vertraglich auferlegte Pflicht verletzt hat. 
Insbesondere kann der Versicherungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer die Anerkennung eines 
begründeten Entschädigungsanspruchs ganz oder teilweise verzögert hat, und der Versicherer kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt oder den Umfang des Schadens durch sein Verhalten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig beeinflusst oder bei der Ermittlung der Entschädigung eine unwahre Angabe 
gemacht oder einen für die Ermittlung erheblichen Umstand verschwiegen hat. 

2.2 Jeder Teil ist berechtigt, unabhängig vom Vorliegen der Verletzung einer gesetzlichen oder vertraglichen 
Pflicht durch den anderen Teil, das Versicherungsverhältnis nach Eintritt eines Schadensfalles zu kündigen, 
wenn 
- die für diesen Schadensfall zu leistende Entschädigung einen Betrag von EUR 5.000,-- bzw.  
      EUR 500,-- bei Verbraucherverträgen im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes übersteigt oder 
- in der jeweiligen Versicherungsperiode insgesamt bereits zwei Schadensfälle eingetreten sind und die 
dafür  
      insgesamt zu leistende Entschädigung eine Jahresprämie übersteigt. 

2.3 Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zulässig. Wenn die Verletzung einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht durch den 
anderen Teil jedoch erst später bekannt wurde, ist die Kündigung auch noch innerhalb eines Monats ab 
Kenntniserlangung zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der 
Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen. 

2.4 Hat der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung verantwortlichen 
Personen einen Entschädigungsanspruch arglistig erhoben, kann der Versicherer innerhalb eines Monats 
ab Kenntniserlangung das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung kündigen. 

 
 

a 26H - MITVERSICHERUNG VON FUNDAMENTEN 
    



 
 

 
Seite 26 von 32 

 
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Sitz: 1010 Wien, Schottenring 15,  

registriert beim Handelsgericht Wien unter FN 32002m, DVR: 0016683, UID: ATU 36848408 

 
Die Mitversicherung der Fundamente für die in der Polizze bezeichneten Sachen ist gemäß Artikel 
1(3.3) der Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von elektronischen Anlagen und Geräten 
(AEVB) vereinbart. 
 
 

a 30H - BEWEGUNGS- UND SCHUTZKOSTEN 
    
 
In Erweiterung des Art. 7(2.1) der Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von elektronischen 
Anlagen und Geräten (AEVB) ist vereinbart, dass Bewegungs- und Schutzkosten die zur Behebung 
eines er satzpflichtigen Schadens aufgewendet werden müssen, für die in der Polizze bezeichneten 
Sachen bis zu der hiefür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert sind. 
 
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zwecke der 
Wiederherstellung der versicherten Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden 
müssen, insbesondere Aufwendungen für De- und Remontage von Anlagen und Geräten, für Durch- 
bruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 
 
Die Versicherungssumme auf Erstes Risiko steht für diese Kosten in einer Versicherungsperiode 
einmal zur Verfügung. 
 
 

a 28H - MITVERSICHERUNG VON BERGUNGSKOSTEN 
    
 
Die Mitversicherung der Bergungskosten gemäß Artikel 1(3.4) der Allgemeinen Bedingungen für die 
Versicherung von elektronischen Anlagen und Geräten (AEVB) ist vereinbart. 
 
Die Bergungskosten sind daher für die in der Polizze bezeichneten Sachen, bis zur Höhe der in der 
Polizze dokumentierten Versicherungssumme auf Erstes Risiko, mitversichert. 
 
Bergungskosten sind jene Kosten, die im ersatzpflichtigen Schadenfall aufgewendet werden müssen, 
um die beschädigte versicherte Sache in eine Lage zu bringen, die eine Reparatur ermöglicht. 
 
Die Versicherungssumme auf Erstes Risiko steht für diese Kosten in einer Versicherungsperiode 
einmal zur Verfügung. 
 
 

a 33H - MITVERSICHERUNG VON MEHRKOSTEN DURCH BEHANDLUNG VON 
GEFÄHRLICHEM ABFALL, PROBLEMSTOFFEN UND/ODER KONTAMINIERTEM 
ERDREICH UND FUNDAMENTEN 
    
 
1. In Ergänzung der Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von elektronischen Anlagen und  
    Geräten (AEVB) Artikel 7, Punkt 2) sind    im Rahmen der hiefür in der Polizze speziell festgelegten   
    Versicherungssumme Folgeschäden mitversichert, die bei einem ersatzpflichtigen Schadenfall   
    dadurch entstehen, dass versicherte Sachen (gemäß dem Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) BGBl.    
    325/90 in der Fassung BGBl. 417/92) zu gefährlichem Abfall oder Problemstoffen werden bzw.   
    umgebendes Erdreich der Schadenstelle kontaminiert wird und die Behandlung nur durch einen  
    Mehrkostenaufwand durchgeführt werden kann. 
 
 2. Unter "kontaminiertem Erdreich" ist solches zu verstehen, dessen geordnete Erfassung, Sicherung  
     und/oder Behandlung wegen seiner Verbindung mit anderen Sachen (ausgenommen radioaktiven    
     Sachen) aufgrund des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) BGBl. 325/90 in der Fassung BGBl.          
     417/92 oder des Wasserrechtsgesetzes 1959 in der Fassung BGBl. 252/90 geboten ist. 



 
 

 
Seite 27 von 32 

 
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Sitz: 1010 Wien, Schottenring 15,  

registriert beim Handelsgericht Wien unter FN 32002m, DVR: 0016683, UID: ATU 36848408 

 
 3. Unter "Behandlung" sind alle Maßnahmen zu verstehen welche dazu dienen, gefährlichen Abfall,  
     Problemstoffe und/oder kontaminiertes Erdreich aufzuräumen und zu verwerten, ohne feste  
     Rückstände zu beseitigen oder deponiefähig zu machen. 
 
 4. Der gefährliche Abfall, die Problemstoffe und die Kontamination des Erdreiches müssen am  
     Versicherungsort aus versicherten Sachen durch ein versichertes Ereignis entstanden sein.  
     Werden die Kosten der Behandlung durch Schadstoffe verursacht, so müssen die Schadstoffe bei 
     diesem versicherten Ereignis entstanden oder freigesetzt worden sein. 
 
 5. Die Kosten einer kurzfristigen, einmaligen Zwischenlagerung - für eine Höchstdauer von sechs  
     Monaten - übernimmt der Versicherer im Rahmen der Versicherungssumme unter der    
     Voraussetzung, dass ihm die Zwischenlagerung unverzüglich angezeigt wurde. 
 
 6. Bei verschiedenen, gesetzlich zulässigen Möglichkeiten der Behandlung beschränkt sich die  
     Haftung des Versicherers auf die kostengünstigste Abwicklung. 
 
 7. Die Kosten für die Behandlung von nicht versicherten Sachen wie z.B. Wasser inkl. Grundwasser  
     und Luft (ausgenommen Erdreich) werden nicht ersetzt, ebenso nicht, wenn sie mit versicherten    
     Sachen vermischt werden. 
 
 8. Entstehen Kosten für die Behandlung von Erdreich oder von versicherten Sachen, die bereits vor  
     Eintritt des Versicherungsfalles  kontaminiert waren (Altlasten), so werden nur jene Kosten ersetzt, 
     die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen,  
     und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall  
     aufgewendet worden wäre. 
 
 9. Hinsichtlich der Mehrkosten aus der Behandlung von kontaminiertem Erdreich wird in jedem    
     Schadenfall der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag um den vereinbarten Selbstbehalt  
     von 20 %, mindestens EUR 72,67 gekürzt. 
 
10. Folgeschäden an Fundamenten von versicherten Maschinen, maschinellen Einrichtungen und  
      Apparaten sind im Rahmen dieser Besonderen Bedingung nur dann mitversichert, wenn diese  
      Fundamente ebenfalls  in die Elektronikversicherung eingeschlossen sind. 
 

 
a 38H - NEUWERTVERSICHERUNG (FÜR ANLAGEN, DIE IM 
NEUANSCHAFFUNGSJAHR        ZUR VERSICHERUNG BEANTRAGT WERDEN) 
    
 
Abweichend von Art. 7(2.2) der Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von elektronischen 
Anlagen und Geräten (AEVB) erfolgt die Ersatzleistung des Versicherers bei völliger Zerstörung oder 
Verlust einer versicherten Sache durch den Ersatz der Wiederbeschaffungskosten (Neuwert) zur Zeit 
des Eintrittes des Schadenfalles einschließlich der Kosten für einfache Fracht (exkl. Luftfracht), Zoll 
und Montage. Liegt jedoch der Zeitwert der beschädigten, zerstörten oder in Verlust geratenen Sache 
niedriger als 50% der Wiederbeschaffungskosten (Neuwert), wird in jedem Fall höchstens der Zeitwert 
ersetzt. 
 
 

96D - VORSORGE- UND PRÄMIENRÜCKGEWÄHR-KLAUSEL 
 
1. Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer 
 
a) eine Prämienrückgewähr bis zu 20 % der anteiligen Jahresprämie für den Fall, als der 
Versicherungswert im abgelaufenen Versicherungsjahr geringer war als die beantragte(n) (Jahres-) 
Versicherungssumme(n), 
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b eine Vorsorgeversicherung bis zu 25 % der (Jahres-)Versicherungs- und Haftungssumme(n) gegen 
nachträgliche Verrechnung der Mehrprämie für jene Summen, die aus dieser Vorsorgeversicherung in 
Anspruch genommen werden. 
 
2. Der Versicherungsnehmer hat spätestens 6 Monate nach Ablauf eines jeden Versicherungsjahres 
die Ermittlung eines beeideten Wirtschaftstreuhänders über die tatsächliche Höhe des 
Versicherungswertes im abgelaufenen Geschäftsjahr beizubringen. Kommt der Versicherungsnehmer 
dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Versicherer berechtigt, die der Vorsorgeversicherung 
gemäß Pkt. 1 b) entsprechende Mehrprämie in voller Höhe einzuheben. 
 
War nach dieser Ermittlung der Versicherungswert kleiner als die (Jahres-)Versicherungssumme(n), 
so wird im Sinne des Pkt. 1 a) die zuviel bezahlte Prämie rückvergütet. 
 
War der Versicherungswert größer als die (Jahres-)Versicherungssumme(n), wird die laut Pkt. 1 b) zu 
ermittelnde anteilige Mehrprämie nachträglich verrechnet. 
 
3. Nach Eintritt eines bedingungsgemäßen Schadens ist die tatsächliche Höhe des 
Versicherungswertes für das laufende Versicherungsjahr gemäß den diesbezüglichen Bestimmungen 
dieses Vertrages zu ermitteln. Fällt das Schadenereignis in die in Pkt. 2 festgelegte Meldefrist und 
ergibt sich hiebei, dass die (Jahres-)Versicherungssumme(n) kleiner ist (sind) als der dann ermittelte 
Versicherungswert, so wird die Mehrprämie für die Vorsorgeversicherung Pkt. 1 b) sofort fällig. 
 
4. Ist nach Ablauf der in Pkt. 2 vereinbarten Meldefrist die Bekanntgabe der (Jahres-) 
Versicherungssumme(n) für das abgelaufene Geschäftsjahr trotz Aufforderung durch den Versicherer 
nicht erfolgt, oder wurde ein geringerer Betrag, als er sich auf Grund des Jahresabschlusses ergibt, 
aufgegeben, so wird der Schaden nur in dem Verhältnis vergütet, in welchem die im Vertrag 
festgelegte bzw. zuletzt gemeldete (Jahres-)Versicherungssumme(n) zu dem sich aus dem 
Jahresabschluss ergebenden Versicherungswert steht, es sei denn, dass die Mehrprämie gemäß Pkt. 
2., 1. Absatz entrichtet wurde (Art. 10 der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung [ABS]). 
 
 
AUSZUG AUS DEM VERSICHERUNGSVERTRAGSGESETZ 1958 (VERSVG - BGBL. NR. 2/1959 
IDF. BGBL. NR. 33/2003).  
 

§ 5b. (1) Gibt der Versicherungsnehmer seine schriftliche Vertragserklärung dem Versicherer oder 
seinem Beauftragten persönlich ab, so hat dieser ihm unverzüglich eine Kopie dieser 
Vertragserklärung auszuhändigen. 
(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen 
über die Festsetzung der Prämie, soweit sie nicht im Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene 
Änderungen der Prämie nicht vor Abgabe seiner Vertragserklärung oder hat er entgegen Abs. 1 keine 
Kopie seiner Vertragserklärung erhalten, so kann er binnen zweier Wochen vom Vertrag zurücktreten; 
der Beweis der rechtzeitigen Ausfolgung dieser Urkunde obliegt dem Versicherer. Die Rücktrittsfrist 
beginnt erst zu laufen, wenn dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die 
Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind und er über sein Rücktrittsrecht belehrt worden 
ist. Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform; es genügt, wenn die Erklärung 
innerhalb der Frist abgesendet wird. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zugang 
des Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das Rücktrittsrecht. Hat der 
Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm hiefür die ihrer Dauer entsprechende Prämie. 
(3) Das Rücktrittsrecht gilt nicht, wenn die Vertragslaufzeit weniger als sechs Wochen beträgt. 
§ 6. (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine 
unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei 
denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb 
eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 
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(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende 
Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit 
außerdem nur in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen 
Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen 
Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer 
haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist. 
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zwecke der Verminderung der 
Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von 
der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung gehabt hat. 
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte 
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. 
Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu 
beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für 
die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei der Verletzung einer Obliegenheit zum 
Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 
(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte 
nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen ausgefolgt 
worden sind oder ihm eine andere Urkunde ausgefolgt worden ist, in der die Obliegenheit mitgeteilt 
wird. 
§ 12. (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch 
einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des 
Versicherers bekannt geworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekannt geworden, so 
verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die 
Verjährung bis zum Einlangen einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt, die 
zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und 
gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die 
Verjährung jedenfalls ein. 
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung 
nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 
entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen 
Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen 
Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der 
rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 
§ 16. (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, 
die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind jene 
Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder 
zu den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss ausüben. Ein Umstand, nach 
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. 
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen 
Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes 
arglistig entzogen hat. 
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte. Er 
ist auch ausgeschlossen, wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
unterblieben ist; hat jedoch der Versicherungsnehmer einen Umstand nicht angezeigt, nach dem der 
Versicherer ausdrücklich und genau umschrieben gefragt hat, so kann dieser vom Vertrag nur dann 
zurücktreten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig unterblieben ist. 
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§ 17. (1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheblichen 
Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht ist. 
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die 
Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist. 
§ 18. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an der Hand schriftlicher, vom 
Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige 
eines Umstandes, nach dem nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt worden ist, nur im 
Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten. 
§ 19. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht 
abgeschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnisnahme und 
die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass 
die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, 
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst Verschulden zur Last fällt. 
§ 20. (1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in 
welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 
(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklären. Im Falle des Rücktrittes sind, 
soweit dieses Bundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes bestimmt, beide Teile 
verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von dem 
Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen. 
§ 21. Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine 
Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die 
Anzeigepflicht verletzt ist, keine Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit er keine 
Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 
§ 22. Das Recht des Versicherers, den Vertrag arglistiger Täuschung über Gefahrenumstände 
anzufechten, bleibt unberührt. 
§ 23. (1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des 
Versicherers weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten 
gestatten. 
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des 
Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem 
Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen. 
§ 38. (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des 
Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der 
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als 
Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an 
gerichtlich geltend gemacht wird. 
(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls und nach Ablauf 
der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein 
Verschulden verhindert war. 
(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, 
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 
§ 39. (1)Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind 
die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablaufe der Frist verbunden sind. Eine 
Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablaufe der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur 
Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzuge, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 
Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 
(3) Der Versicherer kann nach Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die 
Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkte mit der Zahlung im 
Verzuge ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu 
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machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monates nach der Kündigung oder falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monates nach dem Ablaufe der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der 
Versicherungsfall bereits eingetreten ist. 
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 
§ 39a. Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber 
mit EUR 60,- im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des 
Versicherers nicht ein. 
§ 43. (1) Versicherungsagent ist, wer von einem Versicherer ständig damit betraut ist, für diesen 
Versicherungsverträge zu vermitteln oder zu schließen. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten überdies für den, der auch nur im Einzelfall vom Versicherer betraut ist, sowie für den, der mit 
nach den Umständen anzunehmender Billigung des Versicherers als Versicherungsagent auftritt. 
(2) Ein Versicherungsagent gilt, auch wenn er nur mit der Vermittlung von Versicherungsgeschäften 
betraut ist, als bevollmächtigt, in dem Versicherungszweig, für den er bestellt ist: 
1. Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Änderung eines Versicherungsvertrages sowie den 
Widerruf solcher Anträge entgegenzunehmen; 
2. die Anzeigen, welche während der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu machen sind, sowie 
Kündigungs- und Rücktrittserklärungen oder sonstige das Versicherungsverhältnis betreffende 
Erklärungen vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen; 
3. die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder Verlängerungsscheine 
auszuhändigen; 
4. Prämien nebst Zinsen und Kosten anzunehmen, sofern er sich im Besitz einer vom Versicherer 
unterzeichneten Prämienrechnung befindet; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der 
eigenhändigen Unterschrift. 
§ 62. (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des Versicherungsfalles nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des 
Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. 
Sind mehrere Versicherer beteiligt und haben diese entgegenstehende Weisungen 
gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu handeln. 
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtungen verletzt, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit 
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen nicht 
geringer gewesen wäre. 
§ 67. (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadensatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht 
der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden 
ersetzt. Der Übergang kann nicht  zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des 
Anspruches dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er 
aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können. 
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch 
geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat. 
§ 69. (1)Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des 
Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende Versicherungsperiode entfällt, 
haften der Veräußerer und der Erwerber zur ungeteilten Hand. 
(3) Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen 
ihn begründeten Forderungen erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis 
erlangt; die Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches sind 
entsprechend anzuwenden. 
§ 70. (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monate zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es 
nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkte an ausübt, in welchem er von der Veräußerung 
Kenntnis erlangt hat. 
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(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit 
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates nach dem Erwerb ausgeübt wird; 
hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum 
Ablauf eines Monates von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der 
Versicherung Kenntnis erlangt hat. 
(3)Wird das Versicherungsverhältnis aufgrund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer 
dem Versicherer die Prämie zu zahlen; der Erwerber haftet in diesen Fällen für die Prämie. 
§ 71. (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder vom 
Erwerber noch vom Veräußerer unverzüglich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn der Versicherungsfallspäter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 
(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in 
dem Zeitpunkte bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn die 
Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden ist und die Veräußerung keinen Einfluss auf den Eintritt 
des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt ist. 
§ 151. (1) Ist die Versicherung für die Haftpflicht aus einem geschäftlichen Betrieb des 
Versicherungsnehmers genommen, so erstreckt sie sich auf die Haftpflicht der Vertreter des 
Versicherungsnehmers sowie auf die Haftpflicht solcher Personen, welche er zur Leitung oder 
Beaufsichtigung des Betriebes angestellt hat. Die Versicherung gilt insoweit, als für fremde Rechnung 
genommen. 
(2)Wird im Falle des Abs. 1 das Unternehmen an einen Dritten veräußert oder aufgrund eines 
Fruchtnießungsrechtes, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten 
übernommen, so tritt an Stelle des Versicherungsnehmers der Dritte in die während der Dauer seiner 
Berechtigung sich aus dem Versicherungsverhältnisses ergebenden Rechte und Pflichten ein. Die 
Vorschriften des § 69 Abs. 2 und 3 und der §§ 70 und 71 sind entsprechend anzuwenden. 


